
 

 
 
 
 

 

Auszüge aus der 
 

(Muster-)Berufsordnung 
für die deutschen Ärztinnen und Ärzte 

- MBO-Ä 1997 - *) 

in der Fassung der Beschlüsse des  
100. Deutschen Ärztetages 1997 in Eisenach  

geändert durch die Beschlüsse des 103. Deutschen Ärztetages 2000 in Köln 
(§§ 27, 28 Kap. D. I Nr. 1-6, Kap. D. II Nr. 11) **) 

geändert durch die Beschlüsse  
des 105. Deutschen Ärztetages 2002 in Rostock 

(§§ 27, 28 Kap. D. I Nr. 1-5, §§ 17, 18, 22 a, 15, 20) **)  
geändert durch die Beschlüsse des  

106. Deutschen Ärztetages 2003 in Köln 
(§§ 7 Abs. 4, 18, 26, 30 ff.) **) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 

*)  Bei der hier abgedruckten "Berufsordnung" handelt es sich um die (Muster-) Berufsordnung, wie sie von dem 100. Deutschen 
Ärztetag beschlossen und vom 103. Deutschen Ärztetag, 105. Deutschen Ärztetag sowie 106. Deutschen Ärztetag novelliert 
wurde. Rechtswirkung entfaltet die Berufsordnung, wenn sie durch die Kammerversammlungen der Ärztekammern als Satzung 
beschlossen und von den Aufsichtsbehörden genehmigt wurde. 

**) geänderte Vorschriften 



4. Wahrung der ärztlichen Unabhängigkeit bei der Zusammenarbeit mit Dritten 

§ 30 Zusammenarbeit des Arztes mit Dritten 

(1) Die nachstehenden Vorschriften dienen dem Patientenschutz durch Wahrung der ärztlichen 
Unabhängigkeit gegenüber Dritten. 

(2) Dem Arzt ist es nicht gestattet, zusammen mit Personen, die weder Ärzte sind, noch zu seinen 
berufsmäßig tätigen Mitarbeitern gehören, zu untersuchen oder zu behandeln. Dies gilt nicht für 
Personen, welche sich in der Ausbildung zum ärztlichen Beruf oder zu einem medizinischen 
Assistenzberuf befinden. 

(3) Die Zusammenarbeit mit Angehörigen anderer Gesundheitsberufe ist zulässig, wenn die 
Verantwortungsbereiche des Arztes und des Angehörigen des Gesundheitsberufs klar erkennbar 
voneinander getrennt bleiben. 

§ 31 Unerlaubte Zuweisung von Patienten gegen Entgelt 

Dem Arzt ist es nicht gestattet, für die Zuweisung von Patienten oder Untersuchungsmaterial ein 
Entgelt oder andere Vorteile sich versprechen oder gewähren zu lassen oder selbst zu versprechen 
oder zu gewähren. 

§ 32 Annahme von Geschenken und anderen Vorteilen 

Dem Arzt ist es nicht gestattet, von Patienten oder Anderen Geschenke oder andere Vorteile für sich 
oder Dritte zu fordern, sich oder Dritten versprechen zu lassen oder anzunehmen, wenn hierdurch der 
Eindruck erweckt wird, dass die Unabhängigkeit der ärztlichen Entscheidung beeinflusst wird. Eine 
Beeinflussung liegt dann nicht vor, wenn der Wert des Geschenkes oder des anderen Vorteils 
geringfügig ist. 

§ 33 Arzt und Industrie 

(1) Soweit Ärzte Leistungen für die Hersteller von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln oder 
Medizinprodukten erbringen (z.B. bei der Entwicklung, Erprobung und Begutachtung), muss die hierfür 
bestimmte Vergütung der erbrachten Leistung entsprechen. 

Die Verträge über die Zusammenarbeit sind schriftlich abzuschließen und sollen der Ärztekammer 
vorgelegt werden. 

(2) Die Annahme von Werbegaben oder anderen Vorteilen ist untersagt, sofern der Wert nicht 
geringfügig ist. 

(3) Dem Arzt ist es nicht gestattet, für den Bezug der in Absatz 1 genannten Produkte, Geschenke 
oder andere Vorteile für sich oder einen Dritten zu fordern. Diese darf er auch nicht sich oder Dritten 
versprechen lassen oder annehmen, es sei denn, der Wert ist geringfügig. 

(4) Die Annahme von geldwerten Vorteilen in angemessener Höhe für die Teilnahme an 
wissenschaftlichen Fortbildungsveranstaltungen ist nicht berufswidrig. Der Vorteil ist unangemessen, 
wenn er die Kosten der Teilnahme (notwendige Reisekosten, Tagungsgebühren) des Arztes an der 
Fortbildungsveranstaltung übersteigt oder der Zweck der Fortbildung nicht im Vordergrund steht. 
Satz 1 und 2 gelten für berufsbezogene Informationsveranstaltungen von Herstellern entsprechend. 

§ 34 Verordnungen, Empfehlungen und Begutachtung von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln 

(1) Dem Arzt ist es nicht gestattet, für die Verordnung von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln oder 
Medizinprodukten eine Vergütung oder andere Vorteile für sich oder Dritte zu fordern, sich oder Dritten 
versprechen zu lassen oder anzunehmen. 



(2) Der Arzt darf Ärztemuster nicht gegen Entgelt weitergeben. 

(3) Dem Arzt ist es nicht gestattet, über Arznei-, Heil- und Hilfsmittel, Körperpflegemittel oder ähnliche 
Waren Werbevorträge zu halten oder zur Werbung bestimmte Gutachten zu erstellen. 

(4) Der Arzt darf einer missbräuchlichen Anwendung seiner Verschreibung keinen Vorschub leisten. 

(5) Dem Arzt ist nicht gestattet, Patienten ohne hinreichenden Grund an bestimmte Apotheken, 
Geschäfte oder Anbieter von gesundheitlichen Leistungen zu verweisen. 

§ 35 Fortbildungsveranstaltungen und Sponsoring 

Werden Art, Inhalt und Präsentation von Fortbildungsveranstaltungen allein von einem ärztlichen 
Veranstalter bestimmt, so ist die Annahme von Beiträgen Dritter (Sponsoring) für 
Veranstaltungskosten in angemessenem Umfang erlaubt. Beziehungen zum Sponsor sind bei der 
Ankündigung und Durchführung offen darzulegen. 

 


